
VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

In der Verwaltur~gsrechtssache 

wegen Niederlassungserlaubnis 

hat das Verwaltungsgericht Stuttgart - 17. Kammer - durch die Vorsitzende Richterin am 
Verwaltungsgericht , den Richter am Verwaltungsgericht und die Richterin 

erwaltungsgericht sowie durch die ehrenamtlichen Richter und 
aufgrund der mün handlung 

vom 08. November 2006 am 08. November 2006 

Der Bescheid der Beklagten vom 20.04.2005 sowie der Widerspruchsbescheid des Regie- 
rungspräsidiums Stuttgart vom 23.06.2005 werden aufgehoben. Die Beklagte wird ver- 
pflichtet, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts über den Antrag des KIä- 
gers auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis rückwirkend zum 01.10.2005 erneut zu 
entscheiden. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Die Berufung wird zugelassen. 
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Tatbestand 

Der Kläger wurde am 1974 in Moskau geboren. Von bis absolvierte er 

ein lngenieurstudium an der Moskauer Universität für Eisenbahnverkehr, das er mit dem 

Diplom abschloss. Am 21 .01.1998 reiste er erstmals mit einem Visum zur Aus- und Wei- 

terbildung in das Bundesgebiet ein und am 1 l .03.1998 wieder aus. Mit einem Visum zum 

Besuch eines Sprachkurses reiste er am 03.08.1999 erneut ein. Mit Beginn des Win- 

tersemesters 199912000 studierte er an der Universität Maschinenwesen und 

promoviert seit 2001 am „Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren". Er war im Be- 

sitz eines Stipendiums des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) vom 

01.10.1999 bis 31.07.2002. Auf den Antrag vom 20.08.2003 bewilligte die DFG (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft) mit Schreiben vom Oi.lO.2004 dem ,,Institut für Leichtbau 

Entwerfen und Konstruieren" der Universität Sachbeihilfe für das Projekt 

„Behandlung von Stabwerkmodellen in D-Bereichen von Stahlbetonbauteilen auf der Basis 

einer realistischen Schädigungsrnodellierung des Betons", unter anderem zur Bezahlung 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters nach BAT I I  a für zwei Jahre. Der der Gewährung 

der Beihilfe zugrunde liegende umfänglich begründete Antrag nahm ausdrücklich Bezug 

auf die wissenschaftlichen Vorarbeiten unter anderem des Klägers. Unter dem 19.1 0.2004 

teilte die Universität der Beklagten mit, dass die Stelle des wissenschaftlichen 

Mitarbeiters im Rahmen dieses Projektes mit dem Kläger besetzt werde, weil er wegen 

seiner hervorragenden wissenschaftlichen Qualifikation der beste Kandidat sei. 

Der Kläger war seit 01.10.1999 im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung, die fortlaufend 

verlängert wurde, zuletzt bis 30.09.2005. 

Mit Schreiben vom 08.02.2005 beantragte der Kläger für sich und seine Ehefrau die Ertei- 

lung einer Niederlassungserlaubnis mit der Begründung, seine wissenschaftliche Qualifi- 

kation erfülle die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG sowie im Hinblick auf 

seine eigenständige Forschungsarbeit irn Rahmen des DFG-Forschungsvorhabens auch 

die Anforderungen des § 19 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG. Dem Antrag war unter anderem ein 

Schreiben des Professors vom „Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren" 

der Universität beigefügt. Darin heißt es unter anderem, der 

Kläger habe es als erster Wissenschaftler verstanden, die bislang vorhandenen Erkennt- 

nisse auf dem Gebiet der Strukturoptimierung effizient mit den Entwicklungen von Schädi- 
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gungsmodellen im Stahlbetonbau miteinander zu verknüpfen. Bislang sei es nicht gelun- 

gen, die Problemstellung „schädigungsbasieite Bewährungsfindung und Optimierung" in 

geeigneter Weise zu bearbeiten. Die große wissenschaftliche Bedeutung dieser Arbeit sei 

durch die Bewilligung des Forschungsvorhabens durch die DFG bestätigt worden. Der 

Erfolg des Forschungsvorhabens werde dadurch gesichert, dass der Kläger nahtlos auf 

diesem Gebiet weiterforschen könne. Er nehme die Tätigkeit im Rahmen des Vorhabens 

selbstständig und eigenverantwortlich wahr und sei sowohl für die weitere Erarbeitung der 

theoretischen Grundlagen als auch für die numerische Simulation zuständig. Seine bishe- 

rigen Forschungsergebnisse und Veröffentlichungen wiesen auf seine hohe Qualifikation 

als Wissenschaftler hin. Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis werde ihm eine klare 

Perspektive geben, um seine wissenschaftliche Karriere in Deutschland fortsetzen zu kön- 

nen. Seine Forschungsergebnisse könnten sodann auch in Deutschland zuerst und direkt 

in die Praxis umgesetzt werden. Auf entsprechende Anfrage der Beklagten legte der Klä- 

ger eine Arbeits- und Verdienstbescheinig ung vor, aus der hervorgeht, dass das Arbeits- 

verhältnis bis zum 30.09.2005 befristet war. Mit Schreiben vom 22.03.2005 führte der Klä- 

ger ergänzend aus, dass der Grund für diese Befristung darin liege, dass seine derzeitige 

Arbeitsbewilligung auf dieses Datum beschränkt sei und der Arbeitsvertrag im Falle der Er- 

teilung einer Niederlassungserlaubnis verlängert werde. Bei dem Antrag seiner Frau 

handle es sich nicht um einen separaten Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaub- 

nis. 

Mit Schreiben vom 30.03.2005 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass beabsichtigt sei, 

seinen Antrag abzulehnen. 

Mit Bescheid vom 20.04.2005 lehnte die Beklagte den Antrag des Klägers auf Erteilung 

einer Niederlassungserlaubnis mit der Begründung ab, die Voraussetzungen des § 19 

AufenthG, der auf Spitzenkräfte der Wirtschaft und Wissenschaft mit einer herausragen- 

den beruflichen Qualifikation abziele, lägen beim Kläger nicht vor. Bei ausländischen 

Staatsangehörigen, die sich zur Promotion im Bundesgebiet aufhielten, sei die eigenstän- 

dige Tätigkeit in der Forschung als wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht außergewöhnlich, 

vielmehr gehöre dies zu den üblichen Tätigkeiten während der Promotion. Auch weise er 

keine besonderen fachlichen Kenntnisse i.S.d. § 19 Abs. 2 Ziff. I AufenthG auf, denn er 

hebe sich nicht von der Masse der qualifizierten Studenten und wissenschaftlichen Ange- 

stellten ab. Zudem habe er keine besonders herausgehobene Funktion als wissenschaftli- 

cher Angestellter. Weiteres Indiz gegen die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis sei 
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die Tatsache, dass sein monatliches Nettoeinkommen unter der in 5 19 Abs. 2 Nr. 3 Auf- 

enthG genannten Grenze liege. Das Stipendium des DAAD sei ihm aus entwicklungspoliti- 

schen Gründen gewährt worden. Es sei nicht ersichtlich, dass der DAAD damit einver- 

standen sei, dass der Kläger nach Abschluss seiner Studien im Bundesgebiet verbleibe. 

Im Übrigen Iägen die Voraussetzungen des 5 9 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG nicht vor, denn dem 

Kläger sei noch nie eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden, vielmehr sei er stets nur im 

Besitz von Aufenthaltsbewilligungen gewesen. Danach komme die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis auch nicht nach § 26 Abs. 4 AufenthG in Betracht. 

Unter dem 26.04.2005 erhob der Kläger Widerspruch, den er mit Schreiben vom 

07.06.2005 begründete. Er führte aus, dass die Beklagte die Bedeutung des 

Forschungsprojekts der DFG nicht ausreichend anerkannt habe. Die DFG unterstütze 

ausschließlich Forschungsprojekte, die von fundamentaler Bedeutung für die 

Wissenschaft seien. Die Bewilligung des Forschungsprojekts durch die DFG sowie das 

Gutachten des Prof. belegten zudem seine, des Klägers, besonderen fachlichen 

Kenntnisse. Von den beiden wissenschaftlichen Mitarbeitern, die sich für das 

Forschungsprojekt beworben hätten, sei lediglich derjenige ausgesucht worden, der für 

den theoretischen Teil des Projekts zuständig sei. Er, der Kläger, habe den Antrag an die 

DFG allein geschrieben. Es stelle eine absolute Ausnahme dar, dass ein 

Nachwuchswissenschaftler in der Lage sei, allein einen Forschungsantrag auf DFG- 

Niveau zu stellen. In diesem Sinne habe er eine leitende Funktion in dem Projekt, weil alle 

Bestandteile des Projektes (Motivation und Ziele, theoretische Grundlagen und 

Arbeitsplan) von ihm definiert worden seien. Sein jetziges Einkommen dürfe keine 

entscheidende Rolle spielen. Noch nicht einmal ein Rektor einer Universität habe ein 

Jahreseinkommen in Höhe von 84.600,- E. Beim Personenkreis nach Ziff. 3 handele es 

sich offensichtlich um Fachkräfte aus der freien Wirtschaft. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 23.06.2005 wies das Regierungspräsidium Stuttgart den 

Widerspruch des Klägers ohne eigenständige Begründung zurück. Auf die Einwände des 

Klägers wurde nicht eingegangen. Der Zustellzeitpunkt des Widerspruchsbescheids ist 

den Akten nicht zu entnehmen. 

Am 08.07.2005 hat der Kläger Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart erhoben, mit der 

er sein Begehren weiter verfolgt und vorbringt, die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis Iägen in seinem Falle vor. Nach DFG-Verwendungsrichtlinien 
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dürften nicht promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter nur nach BAT Ila-halbe bezahlt 

werden. Ausnahmen zu dieser Regelung könnten beantragt werden, wenn sich diese Be- 

zahlung für einen herausragenden nicht promovierten Mitarbeiter nicht als angemessen 

einstufen ließe. In seinem Fall sei diese Ausnahme ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung der DFG gemacht worden. Mit Schriftsatz vom 12.09.2005 trägt der Kläger 

weiter vor, eine Forschungsgruppe an der Universität Colorado habe die Ergebnisse 

seiner wissenschaftlichen Arbeit für ihre eigene Forschungsarbeit als Grundlage ge- 

nommen. Dies stelle einen wesentlichen Nachweis seiner besonderen Fachkenntnisse 

dar, denn diese Universität gehöre zu den 50 besten lngenieurschulen der USA. Auch 

deute der extrem kurze Zeitabstand zwischen der Veröffentlichung seiner eigenen Arbeit 

und dem Artikel der amerikanischen Forschungsgruppe auf die hohe Qualität der vorge- 

schlagenen Lösung sowie auf die wissenschaftliche Bedeutung des Problems der Schädi- 

gungsmodellierung im Beton hin. Seine Arbeit sei aus objektiven Gründen ausgewählt 

worden; ein persönlicher Kontakt zwischen ihm und der amerikanischen 

Forschungsgruppe bestehe nicht. Flexibilität und Robustheit des Schädigungsmodells 

spielten die zentrale Rolle. Aus Seite 366 der Veröffentlichung ergebe sich, dass sein 

Schädigungsmodell als Grundlage für die amerikanische Forschungsarbeit diene; die 

unterschiedlichen Schädigungsmechanismen, auf die dort Bezug genommen werde, seien 

die zentrale Idee seiner Arbeit gewesen. Ansonsten hätten die amerikanischen Autoren 

ausschließlich klassische Arbeiten auf dem Gebiet der Schädigungsmechanik zitiert, was 

bedeute, dass seine Arbeit in eine Reihe mit den klassischen Arbeiten gestellt worden sei. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 20.04.2005 sowie den Widerspruchsbescheid des 

Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.06.2005 aufzuheben und die Beklagte zu 

verpflichten, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut über sei- 

nen Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis rückwirkend zum 

01 .I 0.2005, hilfsweise ab dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung zu entschei- 

den. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 



Sie bleibt im Wesentlichen bei ihrer Auffassung, dass die Kenntnisse des Klägers nicht 

von überdurchschnittlich hoher Bedeutung seien; etwas anderes ergebe sich auch nicht 

aus der vorgelegten Veröffentlichung der amerikanischen Autoren . 

Das Gericht hat weitere Informationen beim Betreuer des Forschungsprojekts an der Uni- 

versität Prof . eingeholt. l nsoweit wird auf die Gerichtsakten verwiesen. 

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Kläger vorgebracht, er sei derzeit mit der 

Erstellung des Abschlussberichts, der die Ergebnisse seiner Forschung darstelle, befasst. 

Er habe sich bereits bei größeren Firmen im Bundesgebiet auf ausgeschriebene Stellen 

beworben. 

Dem Gericht liegen die Akten der Beklagten vor. Wegen der weiteren Einzelheiten wird 

hierauf und auf die Gerichtsakten verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Kläger hat Anspruch auf erneute Bescheidung sei- 

nes Antrages auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, rückwirkend zum 01.10.2005 

(§ 11 3 Abs. 5 S. 2 VwGO). Ein entsprechender Verpflichtungsausspruch (5  113 Abs. 5 S. 

1 VwGO) kommt allerdings nicht in Betracht, da die Rechtssache nicht spruchreif ist. 

Der Kläger besitzt ein Rechtsschutzbedürfnis für den rückwirkenden Erlass einer 

Niederlassungserlaubnis, bezogen auf den Zeitpunkt des Ablaufs der letztmaligen 

Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung (30.09.2005). Denn sein erkennbares, mit 

seinem an die Beklagte gerichteten Antrag vom 08.02.2005 verfolgtes Rechtsschutzziel 

war ein unbefristeter Aufenthaltstitel zum frühest möglichen Zeitpunkt. Nach der 

Rechtsprechung des BundesverwaItungsgerichts zum bis 31.12.2005 geltenden 

Ausländerrecht kann ein Ausländer, der auf seinen Antrag eine unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis mit Wirkung für die Zukunft erhalten hat, bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen die unbefristete Erlaubnis auch für einen in der 

Vergangenheit liegenden Zeitraum nach der Antragstellung beanspruchen, wenn er ein 

schutzwürdiges Interesse hieran hat (BVerwG, Buchholz 402.204 5 35 AuslG 1990 Nr. 2, 
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S. 2 = NVwZ 1998, 191; BVerwG Buchholz 402.240 5 7 AuslG 1990 Nr. 2, S. 2 = NVwZ 

1996, 1225). Unter diesen Voraussetzungen kann auch ein Ausländer, der noch nicht über 

eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis verfügt, deren Erteilung mit Wirkung von einem in 

der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt nach der Antragstellung beanspruchen (BVerwG, 

Urt. V. 29.09.1998 - 1 C 14/97 -, NVwZ 1999, 306ff.). Das erforderliche schutzwürdige 

Interesse ist vorliegend deshalb gegeben, weil zum Zeitpunkt des Ablaufs der letzten 

Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung die tatbestandlichen Voraussetzungen der 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis vorgelegen haben und deren Innehaben seine 

aufenthaltsrechtliche Stellung für die Zukunft insofern bestimmt, als diese sodann - auch 

im Falle des Wechsels seines Arbeitsplatzes - nicht (mehr) von der Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit nach § 39 Abs. 1 AufenthG abhängt bzw. es nicht (mehr) darauf 

ankommt, ob die neue Beschäftigung zustimmungsfrei im Sinne der BeschV ist. 

Zum Zeitpunkt des Ablaufs der letzten Befristung der bis dahin erteilten 

Aufenthaltsbewilligung lagen die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis vor. 

Nach § 19 Abs. I Satz 1 AufenthG kann einem hochqualifizierten Ausländer in besonde- 

ren Fällen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit 

nach 5 39 AufenthG zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach $j 42 AufenthG 

oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Niederlassungserlaubnis 

ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach 5 39 AufenthG erteilt werden kann 

und die Annahme gerechtfertigt ist, dass die Integration in die Lebensverhältnisse der 

Bundesrepublik Deutschland und die Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche 

Hilfe gewährleistet sind. Nach Satz 2 kann die Landesregierung bestimmen, dass die 

Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach Satz 1 der Zustimmung der obersten 

Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle bedarf. Gemäß 5 19 Abs. 2 AufenthG 

sind hochqualifiziert nach Abs. 1 insbesondere (1 .) Wissenschaftler mit besonderen 

fachlichen Kenntnissen, (2.) Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder 

wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion oder (3.) Spezialisten und 

leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe von 

mindestens dem doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 

Krankenversicherung erhalten. 












